
 

 

 

 

 

 

Amtsblatt  

für die Stadt Hann. Münden 

 

 
 

Jahrgang 2023 
Nr. 6 

 
9. Februar 2023 

 

 

 

Stadt Hann. Münden 

Böttcherstraße 3 

34346 Hann. Münden



 

 

 Stadt Hann. Münden 
  DER BÜRGERMEISTER 

 

 
 

 

  

Inhaltsverzeichnis 
 

 

Einladung zur Sitzung des Ortsrates Wiershausen ............................................... 22 

 

Steuertermin - 1. Quartal 2023................................................................................. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hann. Münden  

09.02.2023 

Jahrgang 2023 

Nr. 6 



 

 

  

Amtsblatt für die Stadt Hann. Münden – Nr. 6/2023 22 

 Stadt Hann. Münden 
  DER BÜRGERMEISTER 

 
Nr. 6 / 2023 Hann. Münden, 09.02.2023 

 
Einladung zur Sitzung des Ortsrates Wiershausen 

Einladung zur Sitzung des Ortsrates Wiershausen 
 

 Sitzungstermin: Donnerstag, 16.02.2023, 19:00 Uhr 
 Raum, Ort: Gaststätte ´Buchmann´, Wiershausen, Hann. Münden 

Tagesordnung: 

 1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der 
Beschlussfähigkeit 

 2. Feststellung der Tagesordnung 

 3. Genehmigung des Protokolls der Sitzung des Ortsrates Wiershausen am 09.06.2022 

 4. Berichte des Ortsbürgermeisters und des Bürgermeisters 

 5. Übersicht über die Investitionen des Haushaltplanentwurfs 2023 

 6. Einwohnerfragestunde 

 7. Mitteilungen und Anfragen 

 

 
Hann. Münden, den 08.02.2023 
 

gez. Herbert König 

Ortsbürgermeister 
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 Stadt Hann. Münden 
  DER BÜRGERMEISTER 

 
Nr. 6 / 2023 Hann. Münden, 09.02.2023 

 
Steuertermin - 1. Quartal 2023 

 

Steuertermin - 1. Quartal 2023 
  
 
Am 15.02.2023 werden die Grundbesitzabgaben, die Gewerbesteuern sowie die Hunde-
steuern für das 1. Quartal 2023 fällig. 
Letzter Zahlungstermin für Überweisungen ist der 20.02.2023. 
Nach dem letzten Zahlungstermin werden Rückstände zuzüglich Säumniszuschlägen gebüh-
renpflichtig angemahnt und danach zuzüglich Vollstreckungskosten zwangsweise einge-
zogen. 
 
Für Zahlungen per Scheck ist eine Gesetzesänderung eingetreten. 
Für Steuerzahlungen die nach dem 31.12.2006 per Scheck gezahlt werden gilt nun, dass 
Scheckzahlungen erst drei Tage nach Eingang des Schecks als geleistet gelten (§ 224 Abs. 2 
Nr. 1 Abgabenordnung i. d. F. des JStG 2007). Geht also zukünftig am Fälligkeitstag ein 
Scheck ein, so gilt die Zahlung erst drei Tage später als geleistet. Folge daraus ist, dass dann 
Säumniszuschläge entstehen. Zur Vermeidung von Säumniszuschlägen ist somit 
sicherzustellen, dass der Stadtkasse der Scheck mindestens drei Tage vor der Fälligkeit der 
Steuer vorliegt.  
 
 
 
         Hann. Münden, 01.02.2023 
         Stadtkasse Hann. Münden 
         als Vollstreckungsbehörde 

 


